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KOOPERATIONSABKOMMEN

zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft un'd der Sozialistischen Föderativen
Republik'Jugoslawien

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK,

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND;

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK,

DER PRÄSIDENT IRLANDS, ' - '

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK,

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND
NORDIRLAND,

und

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

einerseits ,

DER PRÄSIDENT DER SOZIALISTISCHEN FÖDERATIVEN REPUBLIK JUGOSLAWIEN

andererseits,

PRÄAMBEL

ENTSCHLOSSEN, die wirtschafdiche Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft und ihren Mitglied
staaten einerseits und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, einem blockfreien europä
ischen Staat des Mittelmeerraums und Mitglied der Gruppe der siebenundsiebzig Entwicklungsländer
andererseits , zu vertiefen,

IM HINBLICK auf die Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa,

IN DEM gemeinsamen Willen, in verschiedenen Sektoren von beiderseitigem Interesse unter Berücksich
tigung des Entwicklungsstands ihrer Wirtschaft zur wirtschaftlichen Entwicklung der Sozialistischen
Föderativen Republik Jugoslawien beizutragen,

ENTSCHLOSSEN, in Übereinstimmung mit der am 2. Dezember 1976 in Belgrad unterzeichneten
Gemeinsamen Erklärung die erforderlichen Anstrengungen zu unternehmen, um die Beziehungen zwi
schen der Gemeinschaft und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien sowie die Interde
pendenz und Komplementarität ihrer Volkswirtschaften im Hinblick auf eine harmonischere Entwick
lung ihrer wirtschaftlichen Bindungen zu vertiefen und zu diversifizieren,

IN DEM FESTEN WILLEN, die Entwicklung und Diversifizierung der wirtschafdichen, finanziellen
und handelspolitischen Zusammenarbeit zu fördern, um zu einem besseren Gleichgewicht wie auch zur
Verbesserung der Struktur und zur Steigerung des Volumens des Handelsverkehrs und damit zu einer
Erhöhung des Wohlstands der Bevölkerungen beizutragen,
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GEWILLT, im Einklang mit ihren internationalen Verpflichtungen eine sicherere Grundlage für die1
Zusammenarbeit zu gewährleisten,

IN DEM WUNSCH, im Rahmen der Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um eine gerechtere
und ausgewogenere Weltwirtschaftsordnung zur Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
zwischen Ländern auf unterschiedlichen Stufen der Wirtschaftsentwicklung beizutragen,

IN DEM BESTREBEN, zur Verwirklichung der Ziele der am 10. November 1975 in Osimo unterzeich
neten Abkommen zwischen der Italienischen Republik und der Sozialistischen Föderativen Republik
Jugoslawien beizutragen, namentlich der Ziele des Protokolls über die Freizone und des Abkommens
über die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern,

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß zur Schaffung harmonischerer Wirtschafts- und Handelsbeziehungen
zwischen der Gemeinschaft und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien der durch die
Erweiterung der Gemeinschaft geschaffenen neuen Lage Rechnung getragen werden muß und die beste
henden gutnachbarlichen Beziehungen gefestigt werden müssen —

HABEN BESCHLOSSEN, dieses Abkommen zu schließen, und haben zu diesem Zweck zu ihrem Be
vollmächtigten ernannt:

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER:

Joseph TROUVEROY,
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter in Belgrad;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK:

. Peter MEYER MICHAELSEN,
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter in Belgrad;

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :

Horst GRABERT,
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter in Belgrad;

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK :

Yves PÄGNIEZ,
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter in Belgrad;

DER PRÄSIDENT IRLANDS:

Brendan DILLON,
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter,
Ständiger Vertreter bei den Europäischen Gemeinschaften;

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK:

Attilio RUFFINI,
Minister für auswärtige Angelegenheiten;

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG:

Paul HELMINGER,
Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE:
D. F. van der MEI,
Staatsekretär für auswärtige Angelegenheiten;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND
NORDIRLAND :

R. A. FARQUHARSON, CMG,
Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter Ihrer britischen Majestät in Belgrad;
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DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN:

Attiliö RUFFINI,
Amtierender Präsident des Rates der Europäischen Gemeinschaften,
Minister für auswärtige Angelegenheiten der Italienischen Republik;

Wilhelm HAFERKAMP,
Vizepräsident der Kommission der Europäischen Gemeinschaften;

DER PRÄSIDENT DER SOZIALISTISCHEN FÖDERATIVEN REPUBLIK JUGOSLAWIEN:

Josip VRHOVEC,
Bundessekretär des Auswärtigen;

Artikel 1

Ziel dieses Abkommens zwischen der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Sozialistischen Födera
tiven Republik Jugoslawien ist es, eine globale Zusam
menarbeit zwischen den Vertragsparteien zu fördern,
um zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der
Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien beizu
tragen und die Vertiefung ihrer Beziehungen zu erleich
tern. Zu diesem Zweck werden Bestimmungen und
Maßnahmen für den Bereich der wirtschaftlichen, tech
nischen und finanziellen Zusammenarbeit für den
Handel wie auch für den sozialen Bereich festgelegt und
durchgeführt.

Artikel 5

( 1 ) Zweck der Zusammenarbeit im gewerblichen Be
reich zwischen der Gemeinschaft und Jugoslawien ist es ,
insbesondere folgende Ziele zu fördern :

— eine Beteiligung der Gemeinschaft an den Bemühun
gen Jugoslawiens um den Ausbau der Produktion
und der Wirtschaftsinfrastruktur im Hinblick auf
die Diversifizierung der Struktur seiner Wirtschaft
unter Berücksichtigung des beiderseitigen Interesses
der Vertragsparteien;

— die Marktforschung und die Absatzförderung auf
den Märkten der beiden Vertragsparteien sowie auf
den Märkten der Drittländer;

— die Förderung des Transfers, der Entwicklung der
Technologie in Jugoslawien und des Schutzes von
Patenten und sonstigem gewerblichen Eigentum
durch geeignete Vereinbarungen zwischen Unter
nehmen und Einrichtungen in der Gemeinschaft und
in Jugoslawien;

— die Anregung und Förderung der langfristigen
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Produktion
zwischen Unternehmen beider Vertragsparteien zur
Herstellung stabilerer und ausgewogenerer Bindun
gen zwischen den Volkswirtschaften ;

— die Suche nach geeigneten Mitteln und Wegen zur
beiderseitigen Beseitigung der nichttariflichen bezie
hungsweise nicht durch Kontingentsmaßnahmen
bedingten Hemmnisse für den Zugang zu den jewei
ligen Märkten;

— die Organisation von Kontakten und Zusammen
künften zwischen Verantwortlichen für die Indu
striepolitik, Investoren und Unternehmern Jugosla
wiens und der Gemeinschaft, um die Anknüpfung
neuer Beziehungen im gewerblichen Bereich in
Übereinstimmung mit den Zielen des Abkommens
zu unterstützen;

— den Austausch verfügbarer Angaben über die kurz
und mittelfristigen Aussichten und Vorausschätzun
gen für Produktion, Verbrauch und Handel .

TITEL I

WIRTSCHAFTLICHE, TECHNISCHE UND FINANZIELLE
ZUSAMMENARBEIT

Artikel 2

Die Gemeinschaft und Jugoslawien stellen eine Zusam
menarbeit her mit dem Ziel, durch Maßnahmen in
Ergänzung der eigenen Bemühungen Jugoslawiens zur
Entwicklung dieses Landes beizutragen und die beste
henden Wirtschaftsbeziehungen auf möglichst breiter
Grundlage und zum Wohl beider Vertragsparteien zu
verstärken.

Artikel 3

Bei der Durchführung der in Artikel 2 genannten Zu
sammenarbeit werden insbesondere die Ziele und Priori
täten der Entwicklungspläne und, -programme Jugosla
wiens berücksichtigt.

Artikel 4

Die Vertragsparteien fördern die reibungslose Erfüllung
der Kooperations- und Investitionsverträge, die den
beiderseitigen Interessen entsprechen und in den Rah
men des Abkommens fallen.
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(2 ) Das Büro für Unternehmenskooperation steht den
jugoslawischen Unternehmen zur Verfügung.

die Prüfung konkreter Kooperationsvorhaben im
beiderseitigen Interesse erleichtern und fördern;
die Verbesserung und den Ausbau der Kontakte
zwischen den Wirtschaftsunternehmen fördern.(3 ) Die Vertragsparteien treffen geeignete Maßnahmen

zur Förderung und zum Schutz der Investitionen der
anderen Vertragspartei in ihrem Gebiet und bemühen
sich zu diesem Zweck, im beiderseitigen Interesse
Abkommen auf Gegenseitigkeitsbasis über Förderung
und Schutz von Investitionen zu schließen.

Artikel 8

( 1 ) Im Verkehrswesen prüfen die Gemeinschaft und
Jugoslawien die Möglichkeiten
— der Verbesserung und des Ausbaus der Verkehrslei

stungen unter besonderer Berücksichtigung der
Komplementarität, namentlich im Inlandsverkehr
einschließlich des kombinierten Verkehrs ;

— der Durchführung spezifischer Maßnahmen in die
sem Bereich im beiderseitigen Interesse.

(4) Zweck der Zusammenarbeit im Energiebereich
zwischen der Gemeinschaft und Jugoslawien ist es, ins
besondere die Beteiligung der Unternehmen derVertrags
parteien an den Forschungs-, Produktions- und Verar
beitungsprogrammen zur Erschließung der Energiequel
len Jugoslawiens und an allen anderen Maßnahmen von
gemeinsamem Interesse zu fördern .

(2) Ziel der Zusammenarbeit ist es auch, die Verbesse
rung und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zum
beiderseitigen Nutzen zu fördern.

Zu diesem Zweck tauschen die Gemeinschaft und Jugo
slawien Angaben über geplante Fernverkehrsverbindun- "
gen von gemeinsamem Interesse aus und fördern die
Zusammenarbeit bei der Durchführung dieser Vorha
ben.

Artikel 6

( 1 ) Die Gemeinschaft und Jugoslawien bemühen sich,
die Zusammenarbeit im Bereich der Wissenschaft und
Technologie im Rahmen der Europäischen Zusammen
arbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und tech
nischen Forschung COST weiter zu entwickeln und
auszubauen.

(2 ) Die Vertragsparteien sind ferner bereit, eine Zu
sammenarbeit in gewissen Forschungsbereichen in Be
tracht zu ziehen, in denen die Gemeinschaft wissen
schaftliche und technische Programme durchführt.

(3 ) Ferner werden die Gemeinschaft und Jugoslawien

— Meinungs- und Informationsaustausche über die
Entwicklung ihrer Verkehrspolitik durchführen;

— die Zusammenarbeit zwischen den Adriahäfen auf
der Grundlage des beiderseitigen Interesses fördern.

Artikel 9

Die Gemeinschaft und Jugoslawien fördern den Infor
mationsaustausch im Fremdenverkehrssektor, die Betei
ligung an gemeinsamen Studien über die Möglichkeiten
der Entwicklung dieses Sektors sowie Kontakte zwi
schen ihren im Fremdenverkehr tätigen Einrichtungen
und Berufsverbänden im Hinblick auf eine Steigerung
des Fremdenverkehrs .

Artikel 7

( 1 ) Zweck der Zusammenarbeit im Agrarbereich zwi
schen der Gemeinschaft und Jugoslawien ist es, insbe
sondere folgende Ziele zu fördern :

— die Förderung der wissenschaftlichen und techni
schen Zusammenarbeit bei Vorhaben von gemein
samem Interesse, auch in Drittländern;

— die vorrangige Förderung der für beide Seiten vor
teilhaften Investitionen und im Hinblick darauf die
Ermittlung von komplementären Bereichen.

Artikel 1 0

Im Hinblick auf die Verbesserung der Lebensqualität
und des Lebensrahmens, der Umwelt und der Lebensbe
dingungen beider Vertragsparteien, die . gemeinsame
Nutzung technischer Kenntnisse auf dem Gebiet des
Umweltschutzes sowie die Förderung der Zusammenar
beit in ökologischen Fragen veranstalten die Gemein
schaft und Jugoslawien Informationsaustausche über die
Entwicklung ihrer diesbezüglichen Politik und fördern

(2) Zu diesem Zweck werden die Gemeinschaft und
Jugoslawien

— den Austausch von Angaben über die agrarpoliti
schen Zielsetzungen sowie die kurz- und mittelfristi
gen Produktions-, Verbrauchs- und Handelsvoraus
schätzungen intensivieren;
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die gemeinsame Durchführung vorrangiger spezifischer
Maßnahmen.

Berücksichtigung ihres Entwicklungsstands und der
Notwendigkeit einer stärkeren Ausgewogenheit dieses
Warenverkehrs im Hinblick auf die Verbesserung der
Bedingungen des Zugangs zum Gemeinschaftsmarkt für
die jugoslawischen Erzeugnisse zu fördern.Artikel 11

Die Gemeinschaft und Jugoslawien fördern den Aus
tausch von Informationen über die Entwicklung ihrer
Fischereipolitik und über die Durchführung der Vorha
ben von gemeinsamem Interesse im Hinblick auf den
Ausbau und die Intensivierung der Zusammenarbeit in
diesem Sektor.

A. Gewerbliche Waren

Artikel 15

Vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen, die in
diesem Titel und im Protokoll Nr. 1 für bestimmte
Waren vorgesehen sind, unterliegen die nicht in An
hang II des Vertrages zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und in Anhang A zu diesem
Abkommen aufgeführten Waren mit Ursprung in Jugo
slawien bei der Einfuhr in die Gemeinschaft weder
mengenmäßigen Beschränkungen oder Maßnahmen
gleicher Wirkung noch Zöllen oder Abgaben gleicher
Wirkung.

Artikel 12

( 1 ) Im Rahmen der finanziellen Zusammenarbeit füh
ren die Gemeinschaft und Jugoslawien Informationsaus
tausche und gemeinsame Analysen durch, die ihre mit
telfristige Wirtschaftspolitik, die Entwicklung der Zah
lungsbilanzen und der diesbezüglichen Politik sowie die
Entwicklung der europäischen Finanzmärkte zum
Gegenstand haben, um die Tätigkeit der Unternehmen
zu erleichtern.

Sie führen im Kooperationsrat Informationsaustausche
über die allgemeinen Bedingungen durch, die einen Ein
fluß auf die Kapitalbewegungen im Zusammenhang mit
der Investitionsfinanzierung in verschiedenen Sektoren
von gemeinsamem Interesse ausüben können .

(2 ) Die Gemeinschaft beteiligt sich unter den im Proto
koll Nr. 2 über die finanzielle Zusammenarbeit genann
ten Bedingungen an der Finanzierung der Investitions
vorhaben von beiderseitigem Interesse, die den Zielen
dieses Abkommens Rechnung tragen.

Artikel 13

( 1 ) Im Hinblick auf die Erreichung der Ziele dieses
Abkommens legt der Kooperationsrat in regelmäßigen
Abständen die allgemeine Ausrichtung der Kooperation
fest.

(2) Der Kooperationsrat hat die Aufgabe, Mittel und
Wege für die Durchführung der Zusammenarbeit in den
im Abkommen festgelegten Bereichen zu erarbeiten.

Artikel 16

Die in Artikel 1 des Protokolls Nr. 7 der Akte über die
Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge
vom 22. Januar 1972 festgelegte Regelung für die Ein
fuhr von Kraftfahrzeugen und die Kraftfahrzeugmonta
ge-Industrie in Irland gilt gegenüber Jugoslawien für den
in diesem Artikel genannten Zeitraum.

Artikel 17

( 1 ) Dieses Abkommen berührt nicht die Bestimmungen
des Abkommens zwischen Jugoslawien und der Ge
meinschaft über den Handel mit Textilwaren, das im
Rahmen der Vereinbarung über den internationalen
Handel mit Textilien geschlossen wurde.

(2) Spätestens sechs Monate vor dem Auslaufen des
genannten Abkommens legen die Vertragsparteien die
künftige Regelung für Textilwaren fest.

TITEL II

DER HANDEL

Artikel 14

Ziel dieses Abkommens im Bereich des Handels ist es ,
den Warenverkehr zwischen den Vertragsparteien unter

Artikel 18

( 1 ) Für die nachstehend aufgeführten Waren werden
die Zollsätze bei der Einfuhr in die Gemeinschaft nach
dem in Absatz 2 angegebenen Zeitplan schrittweise
beseitigt.
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

28.04 Wasserstoff; Edelgase; andere Nichtmetalle :
A. Wasserstoff

B. Edelgase

C. andere Nichtmetalle :

I. Sauerstoff

III . Tellur und Arsen

IV. Phosphor
V. andere

28.20 Aluminiumoxid und -hydroxid; künstlicher
Korund :

A. Aluminiumoxid und Aluminiumhydroxid

73.02 Ferrolegierungen :

B. Ferroaluminium, Ferrosiliciumaluminium
und Ferrosiliciummanganaluminium

E. Ferrochrom und Ferrosiliciumchrom:

II . Ferrosiliciumchrom

G. andere

81.04 Andere unedle Metalle, roh oder verarbeitet ;
Cermets , roh oder verarbeitet :

B. Cadmium:

I. roh ; Bearbeitungsabfälle und Schrott

(4) Dieser Artikel gilt auch für die in Anhang IV zum
Protokoll Nr. 1 genannten Waren unter den in diesem
Protokoll festgesetzten Bedingungen.

Artikel 19

Bei der Einfuhr der in Anhang B aufgeführten Waren in
die Gemeinschaft gelten die in diesem Anhang jeweils
angegebenen Zollsätze.

Artikel 20

( 1 ) Bei bestimmten Erzeugnissen, die von ihr als emp
findlich eingestuft werden, behält die Gemeinschaft sich
vor, den Kooperationsrat zu befassen, um die gegebe
nenfalls erforderlichen besonderen Bedingungen für den
Zugang zu ihrem Marlct festzulegen.

Der Kooperationsrat legt die genannten Bedingungen
innerhalb von höchstens drei Monaten nach dem Zeit
punkt der Notifizierung fest . Kommt innerhalb dieser
Frist kein Beschluß des Kooperationsrates zustande, so
kann die Gemeinschaft die erforderlichen Maßnahmen
treffen. Diese Maßnahmen dürfen jedoch nicht über die
Tragweite der Maßnahmen hinausgehen, die sich aus
der Anwendung des Protokolls Nr. 1 unter den darin
festgesetzten Bedingungen auf diese Waren ergeben
würden.

(2) Zur Anwendung des Absatzes 1 führen die Vertrags
parteien regelmäßig Informationsaustausche im Koope
rationsrat durch, bevor gegebenenfalls die besonderen
Bedingungen für den Zugang der betreffenden Waren zu
den Märkten der Vertragsparteien festgelegt werden.
Diese Informationsaustausche betreffen namentlich die
Handelsströme und die mittel- und langfristigen Pro
duktions- und Ausfuhrvorausschätzungen.

(3 ) Der Kooperationsrat prüft in regelmäßigen Abstän
den die gemäß Absatz 1 getroffenen Maßnahmen im
Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit den Zielen des
Abkommens.

B. Landwirtschaftliche Erzeugnisse

Artikel 21

2 )

Zeitplan Senkungssatz

— im Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Abkommens 40%

— ab 1 . Januar 1982 80 %

— ab 1 . Januar' 1984 100 %

(3 ) Der für die Berechnung der Senkungen nach Ab
satz 2 zugrunde zu legende Ausgangszollsatz ist der
gegenüber Drittländern jeweils tatsächlich angewandte
Zollsatz.

Für die nachstehend aufgeführten Waren mit Ursprung
in Jugoslawien werden die Zollsätze bei der Einfuhr in
die Gemeinschaft auf die jeweils angegebene Höhe ge
senkt.
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Anwendbarer
Zollsatz

01.01 Pferde, Esel , Maultiere und Maulesel , lebend :
A. Pferde :

II . zum Schlachten (a) 1,6 %

08.07 Steinobst, frisch :
C. Kirschen :

ex I. vom 1 . Mai bis 15 . Juli :
— Weichsein

ex II . vom 16 . Juli bis 30. April :
— 'Weichsein

10 %
mindestens
3 ERE

für 100 kg
Eigengewicht

(b )

12 % (b)

08.10 Früchte, gekocht oder nicht, gefroren, ohne Zusatz von Zucker :
ex D. andere :

— Weichsein 13 %

08.11 Früchte, vorläufig haltbar gemacht (z. B. durch Schwefeldioxid
oder in Wasser, dem Salz , Schwefeldioxid oder andere vorläufig
konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren
Genuß nicht geeignet :
ex E. andere:

— Weichsein 6 %

08.12 Früchte (ausgenommen solche der Tarifnrn . 08.01 bis 08.05 ),
getrocknet :
ex G. andere :

— Weichsein 4 %

12.03 Samen, Sporen und Früchte zur Aussaat :
E. andere 4 %

20.03 Früchte, gefroren, mit Zusatz von Zucker :
ex A. mit einem Zuckergehalt von mehr als 13 Gewichtshundert

teilen :
— Weichsein

ex B. andere :
— Weichsein

18 % + (Ab)

18 %

22.09 Sprit mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol , unver
gällt; Branntwein, Likör und andere alkoholische Getränke;
zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen zum Herstellen von
Getränken :
C. alkoholische Getränke :

IV. Wodka mit einem Alkoholgehalt von 45,4 % vol oder
weniger sowie Pflaumenbranntwein, Birnenbranntwein und
Kirschbranntwein, in Behältnissen mit einem Inhalt :
ex a) von 2 1 oder weniger :

— Pflaumenbranntwein, genannt „Sljivovica", mit
einem Echtheitszeugnis , das von den zuständi
gen Behörden festzulegen ist 0,3 ERE

für 1 hl
je % vol
Alkohol
+ 3 ERE

je hl (c)

(a ) Die Zulassung zu diesem Absatz unterliegt den von den zuständigen Behörden festzusetzenden
Voraussetzungen.

(b ) Zusätzlich zu der Erhebung des Zolls ist unter bestimmten Bedingungen die Anwendung einer Aus
0 gleichsabgabe vorgesehen.

(c) Im Rahmen eines jährlichen Gemeinschaftszollkontingents von 5 420 Hektolitern.
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Artikel 22

( 1 ) Für Weine aus frischen Weintrauben der Tarifstel
len 22.05 ex C I a) und ex C II a) des Gemeinsamen
Zolltarifs mit Ursprung in Jugoslawien wird bei der
Einfuhr in die Gemeinschaft die in den nachstehenden
Absätzen vorgesehene Einfuhrregelung gewährt, sofern
für diese Waren vorbehaltlich der in diesem Artikel
enthaltenen Sonderbestimmungen die bei der Einfuhr in
die Gemeinschaft angewendeten Preise zuzüglich der
tatsächlich erhobenen Zölle jeweils mindestens ebenso
hoch sind wie die in der Gemeinschaft für diese Waren
geltenden Referenzpreise .

(2 ) Für die in Absatz 1 bezeichneten Weine wird der
Zollsatz bei der Einfuhr in die Gemeinschaft im Rah
men eines jährlichen Gemeinschaftszollkontingents von
12 000 hl um 30 % gesenkt.

(3 ) Die Zollsenkung nach Absatz 2 gilt für die Weine,
die nach Prüfung der Gleichwertigkeit der jugoslawi
schen Rechtsvorschriften über Weine mit Ursprungsbe
zeichnung mit den einschlägigen gemeinschaftsreehtli
chen Vorschriften von den zuständigen Behörden der
Vertragsparteien durch Briefwechsel festgelegt werden.

als 102 % , jedoch nicht mehr als 104 % des Orien
tierungspreises beträgt ;

— 50 % der Ausgangsabschöpfung, wenn festgestellt
wird, daß der Preis am Gemeinschaftsmarkt über
dem Orientierungspreis liegt, jedoch nicht mehr als
102 % dieses Preises beträgt;

— 75 % der Ausgangsabschöpfung, wenn festgestellt
wird, daß der Preis am Gemeinschaftsmarkt 98 %
oder mehr des Orientierungspreises beträgt, jedoch
nicht höher ist als dieser Preis ;

— 80 % der Ausgangsabschöpfung, wenn festgestellt
wird, daß der Preis am Gemeinschaftsmarkt 96 %
oder mehr, jedoch weniger als 98 % des Orientie
rungspreises beträgt;

— 85 % der Ausgangsabschöpfung, wenn festgestellt
wird, daß der Preis am Gemeinschaftsmarkt 90 %
oder mehr, jedoch weniger als 96 % des Orientie
rungspreises beträgt;

— 90 % der Ausgangsabschöpfung, wenn festgestellt
wird, daß der Preis am Gemeinschaftsmarkt weniger
als 90 % des Orientierungspreises beträgt.

Artikel 23

( 1 ) Für Tabak der Sorte „Prilep" der Tarifstelle 24.01
ex B des Gemeinsamen Zolltarifs mit Ursprung in und
Herkunft aus Jugoslawien werden die Zollsätze bis zur
Höhe von 7 % des Wertes mit einem Mindestbetrag von
13 ECU/100 kg und einem Höchstbetrag von 45
ECU/100 kg ausgesetzt.

(2 ) Die Regelung bei der Einfuhr in die Gemeinschaft
nach Absatz 1 gilt für Tabak der Sorte „Prilep", für den
ein Ursprungs- und Echtheitszeugnis vorgelegt wird, im
Rahmen eines jährlichen Gemeinschaftszollkontingents
von 1 500 Tonnen.

(3 ) Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien
legen durch Briefwechsel die Vorschriften und Verfah
ren für das in Absatz 2 genannte Ursprungs- und Echt
heitszeugnis fest.

Artikel 24

( 1 ) Der Betrag der Abschöpfung, die bei der Einfuhr
der in der Liste in Anhang C aufgeführten Waren in die
Gemeinschaft erhoben wird, darf nicht höher sein als :

— 5 % der Ausgangsabschöpfung, wenn festgestellt
wird, daß der Preis am Gemeinschaftsmarkt mehr
als 104 % , jedoch nicht mehr als 106 % des Orien
tierungspreises beträgt;

— 15 % der Ausgangsabschöpfung, wenn festgestellt
wird, daß der Preis am Gemeinschaftsmarkt mehr

(2 ) a) Jugoslawien teilt den zuständigen Instanzen der
Gemeinschaft alle zweckdienlichen Angaben
über die bei der Ausfuhr praktizierten Preise
sowie über die Ausfuhrmengen und die Beschaf
fenheit der ausgeführten Waren (lebende Tiere,
Schlachtkörper, Viertel) mit;

b) Jugoslawien trifft alle zweckdienlichen Maß
nahmen, damit sich der Angebotspreis frei
Grenze zuzüglich des Zolls und der ermäßigten
Abschöpfung auf einem Niveau hält, das dem
bei Anwendung der normalen Abschöpfung er
zielten Niveau gleichwertig ist ;

c) um zur Stabilisierung des Binnenmarkts der
Gemeinschaft beizutragen, hält sich. Jugoslawien
an eine angemessene Staffelung der Lieferungen
und trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen,
damit die geordnete Entwicklung seiner Ausfuh
ren nach der Gemeinschaft sichergestellt wird,
namentlich durch eine wirksame Kontrolle jeder
Sendung mittels einer Bescheinigung darüber,
daß es sich um eine Ware mit Ursprung in und
Herkunft aus Jugoslawien handelt, die genau der
Begriffsbestimmung in Anhang C entspricht. Der
Wortlaut dieser Bescheinigung wird von den
zuständigen Instanzen der Vertragsparteien im
gemeinsamen Einvernehmen festgelegt;

d) die Einzelheiten der Anwendung der Buchstaben
a), b) und c) werden im Rahmen der zwischen
den zuständigen Instanzen Jugoslawiens und der
Gemeinschaft einzurichtenden Zusammenarbeit
festgelegt;
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e) die Senkung der Abschöpfungsbeträge erfolgt im
Rahmen einer monatlichen Menge von 2 900
Tonnen, wenn der Preis am Gemeinschaftsmarkt
weniger als 98 % des Orientierungspreises
beträgt.

Artikel 29

( 1 ) Die Vertragsparteien teilen einander bei der Unter
zeichnung dieses Abkommens ihre geltenden Außen
handelsvorschriften mit.

(2 ) Jugoslawien kann in seine Handelsregelung gegen
über der Gemeinschaft neue Zölle und Abgaben gleicher
Wirkung oder neue mengenmäßige Beschränkungen und
Maßnahmen gleicher Wirkung einführen und die Zölle
und Abgaben oder mengenmäßigen Beschränkungen
und Maßnahmen gleicher Wirkung, die auf Waren mit
Ursprung in oder mit Bestimmung nach der Gemein
schaft angewendet werden, erhöhen bzw. verschärfen,
wenn im Interesse seiner Industrialisierung und Ent
wicklung derartige Maßnahmen erforderlich sind. In
Übereinstimmung mit den Zielen des Abkommens wählt
Jugoslawien Maßnahmen, die die Handels- und Wirt
schaftsinteressen der Gemeinschaft am wenigsten beein
trächtigen.

(3 ) Jugoslawien unterrichtet die Gemeinschaft über
derartige Maßnahmen, damit rechtzeitig in angemesse
ner Weise Meinungsaustausche darüber stattfinden
können.

(4) Der Kooperationsrat prüft in regelmäßigen Ab
ständen die von Jugoslawien gemäß Absatz 2 getroffe
nen Maßnahmen.

Artikel 25

( 1 ) Führt die Gemeinschaft als Folge der Durchführung
ihrer Agrarpolitik eine besondere Regelung ein oder
ändert sie die bestehende Regelung oder ändert oder
erweitert sie die Bestimmungen über die Durchführung
ihrer Agrarpolitik, so kann sie für die entsprechenden
Waren die in diesem Abkommen vorgesehene Regelung
ändern.

In diesen Fällen trägt die Gemeinschaft den Interessen
Jugoslawiens in angemessener Weise Rechnung.

(2) Ändert die Gemeinschaft in Anwendung von Ab
satz 1 die in diesem Abkommen vorgesehene Regelung
für unter Anhang II des Vertrages zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft fallende Waren,
so gewährt sie für die Einführ von Waren mit Ursprung
in Jugoslawien einen Vorteil, der dem in diesem Ab
kommen vorgesehenen Vorteil vergleichbar ist.

(3 ) Auf Antrag der anderen Vertragspartei finden im
Kooperationsrat Konsultationen über die Änderung der
in dem Abkommen vorgesehenen Regelung statt. Artikel 30

Der Begriff „Waren mit Ursprung in" oder „Ur
sprungswaren" zur Anwendung der Titel II und III und
die entsprechenden Methoden der Zusammenarbeit der
Verwaltungen sind in Protokoll Nr. 3 festgelegt.

C. Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 26

Die in diesem Abkommen genannten Waren mit Ur
sprung in Jugoslawien dürfen bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft keine günstigere Behandlung erfahren, als
sie sich die Mitgliedstaaten untereinander gewähren.

Artikel 31

Wird das Zolltarifschema der Vertragsparteien bei unter
das Abkommen fallenden Waren geändert, so kann der
Kooperationsrat nach dem Grundsatz der Erhaltung der
sich aus diesem Abkommen tatsächlich ergebenden
Vorteile das Zolltarifschema für diese Waren an die
betreffenden Änderungen anpassen .

Artikel 27

Jugoslawien räumt der Gemeinschaft im Bereich des
Handels eine Behandlung ein, die nicht ungünstiger ist
als die Meistbegünstigungsregelung.

Artikel 32

Die Vertragsparteien wenden keine internen Maßnah
men oder Praktiken steuerlicher Art an, die die Waren
einer Vertragspartei gegenüber gleichartigen Ur
sprungswaren der anderen Vertragspartei unmittelbar
oder mittelbar diskriminieren.

Für Waren, die in das Gebiet einer der Vertragsparteien
ausgeführt werden, darf keine Erstattung für interne
Abgaben gewährt werden, die höher ist als die auf diese
Weise unmittelbar oder mittelbar erhobenen Abgaben .

Artikel 28

Dieses Abkommen berührt nicht die Anwendung be
sonderer Regelungen für den Warenverkehr, die in
früher zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten
und Jugoslawien geschlossenen Abkommen über den
kleinen Grenzverkehr enthalten sind.
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Artikel . 33

Zahlungen im Zusammenhang mit Handelsgeschäften,
die unter Einhaltung der Außenhandels- und Devisen
regelungen durchgeführt werden, sowie die Überwei
sung dieser Beträge in den Mitgliedstaat der Gemein
schaft, in dem der Gläubiger seinen Wohnsitz hat, oder
nach Jugoslawien unterliegen keinen Beschränkungen.

Artikel 38

( 1 ) In den in Artikel 35 und 36 genannten Fällen stellt
die betreffende Vertragspartei vor Ergreifen der darin
vorgesehenen Maßnahmen oder in den Fällen des Ab
satzes 2 so schnell wie möglich ^lem Kooperationsrat
alle zweckdienlichen Angaben zur Verfügung, um eine
gründliche Prüfung der Lage im Hinblick auf eine für
die Vertragsparteien annehmbare Lösung zu ermög
lichen. Auf Antrag der anderen Vertragspartei finden
Konsultationen im Kooperationsrat statt, bevor die
betreffende Vertragspartei die geeigneten Maßnahmen
trifft.

(2 ) Schließen außergewöhnliche Umstände, die ein
sofortiges Eingreifen erforderlich machen, eine vorhe
rige Prüfung aus, so kann die betreffende Vertragspartei
in den in den Artikeln 35 und 36 genannten Fällen
unverzüglich die zur Abhilfe unbedingt erforderlichen
Sicherungsmaßnahmen treffen.

(3 ) Mit Vorrang sind die Maßnahmen zu treffen, die
das Funktionieren des Abkommens am wenigsten beein
trächtigen. Diese Maßnahmen müssen sich in ihrer
Tragweite auf das zur Behebung der aufgetretenen
Schwierigkeiten unbedingt Notwendige beschränken.

Die Schutzmaßnahmen werden dem Kooperationsrat
unverzüglich notifiziert und sind dort, insbesondere im
Hinblick auf ihre möglichst baldige Aufhebung, Gegen
stand regelmäßiger Konsultationen.

Artikel 34

Das Abkommen steht Einfuhr-, Ausfuhr- und Durch
fuhrverboten oder -beschränkungen nicht entgegen.,, die
aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und
Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens
von Menschen, Tieren und Pflanzen, des nationalen
Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder
archäologischem Wert oder des gewerblichen und
kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind ; ebenso
wenig steht es Regelungen betreffend Gold und Silber
entgegen. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen
jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskrimi
nierung noch eine verschleierte Beschränkung des
Handels zwischen den Vertragsparteien darstellen.

Artikel 35

( 1 ) Stellt eine der Vertragsparteien in ihren Beziehun
gen zu der anderen Vertragspartei Dumping-Praktiken
fest, so kann sie nach den in Artikel 38 festgelegten
Verfahren im Einklang mit dem Ubereinkommen zur
Durchführung von Artikel VI des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens geeignete Maßnahmen gegen diese
Praktiken treffen .

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei gegen
Subventionen gerichteten Maßnahmen die Bestimmun
gen des Übereinkommens zur Auslegung und Anwen
dung der Artikel VI, XVI und XXIII des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens einzuhalten.

Artikel 39

Falls sich das Ungleichgewicht im Warenverkehr plötz
lich und sehr erheblich verschärft, so daß das reibungs
lose Funktionieren des Abkommens gefährdet sein
könnte, führen die Vertragsparteien im Rahmen des
Koöperationsrates besondere Konsultationen durch, um
die aufgetretenen Schwierigkeiten mit dem Ziel zu prü
fen, das einwandfreie Funktionieren des Abkommens so
weit wie irgend möglich zu erhalten.Artikel 36

Bei ernsten Störungen in einem Wirtschaftszweig oder
bei Schwierigkeiten, die zu einer schwerwiegenden Ver
schlechterung der wirtschaftlichen Lage in einer Region
führen können, kann die betroffene Vertragspartei nach
den in Artikel 38 festgelegten Modalitäten und Verfah
ren die erforderlichen Schutzmaßnahmen treffen.

Artikel 40

Bei bereits eingetretenen oder ernstlich drohenden
Zahlungsbilanzschwierigkeiten eines oder - mehrerer
Mitgliedstaaten der Gemeihschaft oder Jugoslawiens
kann die betroffene Vertragspartei die erforderlichen
Schutzmaßnahmen treffen. Mit Vorrang sind die Maß
nahmen zu treffen, die das Funktionieren des Abkom
mens am wenigsten beeinträchtigen. Sie werden der
anderen Vertragspartei unverzüglich bekanntgegeben
und sind, insbesondere im Hinblick auf ihre möglichst
baldige Aufhebung, Gegenstand regelmäßiger Konsul
tationen im Kooperationsrat.

Artikel 37 .

Legt eine Vertragspartei für die Einfuhr von Waren, die
die in Artikel 36 genannten Schwierigkeiten hervorrufen
kann, ein Verwaltungsverfahren fest, um schnell Infor
mationen über die Entwicklung der Handelsströme zu
erhalten, so teilt sie dies der anderen Vertragspartei mit.
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Jugoslawien gewährt den in seinem Hoheitsgebiet be
schäftigten Arbeitnehmern, die Staatsangehörige der
Mitgliedstaaten sind, die gleiche ,Behandlung.

TITEL III

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE DURCH DIE IN OSIMO
UNTERZEICHNETEN ABKOMMEN ERRICHTETE FREI

ZONE

Artikel 41

Bei der Durchführung der Zusammenarbeit widmen die
Gemeinschaft und Jugoslawien den Aktionen im Rah
men der am 10. November 1975 in Osimo unterzeich
neten Abkommen zwischen der Italienischen Republik
und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugosla
wien besondere Aufmerksamkeit .

Insbesondere tragen die Vertragsparteien bei der Liste
der für eine Finanzierung im Rahmen der Zusammenar
beit vorgeschlagenen Vorhaben dem beiderseitigen In
teresse an der Erreichung der Ziele dieser Abkommen
Rechnung.

Artikel 42

( 1 ) Unbeschadet der etwaigen Anwendung der Schutz
klausel gewähren die Gemeinschaft, im Rahmen der
Gemeinschaftsvorschriften über die Freizonen, und
Jugoslawien für Waren, die den Ursprung im Sinne des
Protokolls Nr. 3 in dieser Zone erworben haben, freien
Zugang zu ihren Märkten.

(2 ) Insbesondere vermeiden sie so weit wie möglich,
auf diese Waren die Maßnahmen anzuwenden, zu denen
sie sich gemäß den Artikeln 20 und 29 oder des Proto
kolls Nr. 1 veranlaßt sehen könnten.

Artikel 45

( 1 ) Vorbehaltlich der folgenden Absätze wird den
Arbeitnehmern jugoslawischer Staatsangehörigkeit und
den mit ihnen zusammenlebenden Familienangehörigen
auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit eine Behandlung
gewährt, die keine auf der Staatsangehörigkeit beru
hende Benachteiligung gegenüber den Staatsangehörig
keiten der Mitgliedstaaten, in denen sie beschäftigt sind,
bewirkt.

(2 ) Für diese Arbeitnehmer werden die in den einzel
nen Mitgliedstaaten zurückgelegten Versicherungs-,
Beschäftigungs- bzw. Aufenthaltszeiten bei den Alters-,
Hinterbliebenen- und Invaliditätsrenten sowie der
Krankheitsfürsorge für sie und ihre innerhalb der Ge
meinschaft wohnenden Familienangehörigen zusam
mengerechnet.

(3 ) Diese Arbeitnehmer erhalten die Familienzulagen
für ihre innerhalb der Gemeinschaft wohnenden Fami
lienangehörigen.

(4) Diese Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, Alters
und Hinterbliebenenrenten und Renten bei Arbeitsun
fall , Berufskrankheit oder Erwerbsunfähigkeit, wenn
dies durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit
verursacht wurde, zu den gemäß den Rechtsvorschriften
des Schuldnermitgliedstaats bzw. der Schuldnermitglied
staaten geltenden Sätzen frei nach Jugoslawien zu trans
ferieren.

(5 ) Jugoslawien gewährt den in seinem Hoheitsgebiet
beschäftigten Arbeitnehmern, die Staatsangehörige der
Mitgliedstaaten sind, und deren Familienangehörigen
eine Behandlung, die der in den Absätzen 1 , 3 und 4
vorgesehenen entspricht.

Artikel 46

( 1 ) Vor Ablauf des ersten Jahres nach dem Inkrafttre
ten dieses Abkommens erläßt der Kooperationsrat die
Bestimmungen zur Gewährleistung der Anwendung der
in Artikel 45 niedergelegten Grundsätze.

(2 ) Der Kooperationsrat legt die Einzelheiten für eine
Zusammenarbeit der Verwaltung fest, die die erforderli
chen Verwaltungs- und Kontrollgarantien für die
Anwendung der in Absatz 1 genannten Bestimmungen
bietet.

Artikel 43

Zur Durchführung der Artikel 41 und 42 arbeiten die
Gemeinschaft und Jugoslawien im Kooperationsrat eng
zusammen, um insbesondere der Verwirklichung der
Entwicklungsprojekte für die Zone in Übereinstimmung
mit den Zielen der in Osimo unterzeichneten Abkom
men Rechnung zu tragen.

TITEL IV

ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH DER ARBEITSKRÄFTE

Artikel 44

Jeder Mitgliedstaat gewährt den Arbeitnehmern jugo
slawischer Staatsangehörigkeit, die in seinem Hoheits
gebiet beschäftigt sind, eine Behandlung, die hinsichtlich
der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen keine auf der
Staatsangehörigkeit beruhende Benachteiligung gegen
über seinen eigenen Staatsangehörigen bewirkt.

Artikel 47

Die vom Kooperationsrat gemäß Artikel 46 erlassenen
Bestimmungen lassen die Rechte und Pflichten, die sich
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aus den bilateralen Abkommen zwischen Jugoslawien
und den Mitgliedstaaten ergeben, unberührt, soweit
diese Abkommen eine günstigere Behandlung der jugo
slawischen Staatsangehörigen oder der Staatsangehöri
gen der Mitgliedstaaten vorsehen .

Artikel 51

( 1 ) Der Kooperationsrat wird bei der Erfüllung seiner
Aufgaben durch einen Kooperationsausschuß unter
stützt.

(2 ) Er kann beschließen, weitere Ausschüsse einzu
setzen, die ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unter
stützen.

(3 ) Der Kooperationsrat legt in seiner Geschäftsord
nung Zusammensetzung, Aufgaben und Arbeitsweise
dieser Ausschüsse fest.

Artikel 52

Wird im Rahmen des in diesem Abkommen vorgesehe
nen Informationsaustausches festgestellt, daß sich im
Funktionieren des Abkommens im allgemeinen und im
Bereich des Handels im besonderen Probleme ergeben
oder zu ergeben drohen, so führen die Vertragsparteien
im Kooperationsrat Konsultationen durch, um Markt
störungen so weit wie möglich zu verhüten.

TITEL V

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 48

( 1 ) Es wird ein Kooperationsrat eingesetzt, der zur
Verwirklichung der Ziele des Abkommens und in den
darin vorgesehenen Fällen befugt ist, Beschlüsse zu fas
sen.

Die gefaßten Beschlüsse sind für die Vertragsparteien
verbindlich ; diese müssen die erforderlichen Durchfüh
rungsmaßnahmen treffen.

(2) Der Kooperationsrat kann ferner Entschließungen
fassen, Empfehlungen aussprechen oder Stellungnahmen
abgeben, die er für die Verwirklichung der gemeinsamen
Ziele und das reibungslose Funktionieren des Abkom
mens als zweckmäßig erachtet.

(3 ) Der Kooperationsrat gibt sich eine Geschäftsord
nung.

Artikel 49

( 1 ) Der Kooperationsrat besteht aus Vertretern der
Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten einerseits und
Vertretern Jugoslawiens andererseits .

(2 ) Die Mitglieder des Kooperationsrates können sich
nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung vertreten las
sen.

(3 ) Der Kooperationsrat äußert sich im gegenseitigen
Einvernehmen der Gemeinschaft einerseits und Jugo
slawiens andererseits .

Artikel 53

Jede Vertragspartei übermittelt auf Antrag der anderen
Vertragspartei alle zweckdienlichen Auskünfte über die
von ihr geschlossenen Abkommen, soweit sie Zolltarif
oder Handelsbestimmungen umfassen, sowie die Ände
rungen ihres Zolltarifs oder ihrer Außenhandelsrege
lung.

Sollten diese Änderungen oder diese Abkommen sich
unmittelbar und besonders auf das Funktionieren des
Abkommens auswirken, so finden auf Antrag der ande
ren Partei entsprechende Konsultationen im Koopera
tionsrat statt, um den Interessen der Vertragsparteien
Rechnung zu tragen.

Artikel 54

( 1 ) Schließt die Gemeinschaft ein Assoziierungs- oder
Kooperationsabkommen, das sich unmittelbar und
besonders auf das Funktionieren des Abkommens aus
wirkt, so finden im Kooperationsrat entsprechende
Konsultationen statt, um der Gemeinschaft die Mög
lichkeit zu geben, den in diesem Abkommen festgelegten
Interessen der Vertragsparteien Rechnung zu tragen.

(2 ) Im Falle des Beitritts eines Drittstaates zur Gemein
schaft finden im Kooperationsrat entsprechende Konsul
tationen statt, damit den in diesem Abkommen festge
legten Interessen der Vertragsparteien Rechnung getra
gen werden kann.

Artikel 50

( 1 ) Der Vorsitz im Kooperationsrat wird nach Maß
gabe der Geschäftsordnung von den Vertragsparteien
abwechselnd wahrgenommen.

(2 ) Der Kooperationsrat tritt einmal jährlich auf Ver
anlassung seines Präsidenten zusammen.

Er tritt ferner auf Antrag einer Vertragspartei nach
Maßgabe seiner Geschäftsordnung zusammen, sooft
dies aufgrund besonderer Umstände erforderlich ist.
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Artikel 55

( 1 ) Die Vertragsparteien treffen alle geeigneten Maß
nahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung
der Verpflichtungen aus diesem Abkommen. Sie tragen
für die Erreichung seiner Ziele Sorge.

(2 ) Ist eine Vertragspartei der Auffassung, daß die
andere Vertragspartei eine Verpflichtung aus diesem
Abkommen nicht erfüllt hat, so kann sie geeignete
Maßnahmen treffen. Sie übermittelt dem Kooperations
rat zuvor sämtliche Angaben, die für eine gründliche
Prüfung der Lage im Hinblick auf eine für die Vertrags
parteien annehmbare Lösung erforderlich sind." ' .

Mit Vorrang sind die Maßnahmen zu treffen, die das
Funktionieren des Abkommens am wenigsten beein
trächtigen. Diese Maßnahmen werden dem Koopera
tionsrat unverzüglich mitgeteilt und können auf Antrag
der anderen Vertragspartei Gegenstand von Konsulta
tionen im Kooperationsrat sein.

Artikel 58

( 1 ) Im Bereich des Handels erfolgt die schrittweise
Beseitigung der Hemmnisse für den wesentlichen Teil
des Warenverkehrs zwischen den Vertragsparteien in
mehreren Etappen. Die Dauer der ersten Etappe wird
auf fünf Jahre ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Handelsregelung festgesetzt.

(2 ) Die Vertragsparteien führen nach dem Verfahren
für die Aushandlung des Abkommens ein Jahr vor
Ablauf der Regelung nach Titel II Verhandlungen, um
anhand der Ergebnisse dieses Abkommens und der
Wirtschaftslage in Jugoslawien und in der Gemeinschaft
sowie unter besonderer Berücksichtigung des Entwick
lungsstands Jugoslawiens die spätere Handelsregelung
festzulegen, damit bei der Erreichung des in Absatz 1
genannten Ziels auf beiden Seiten Fortschritte gemacht
werden.

Artikel 59

Die Protokolle Nr. 1 , Nr. 2 und Nr. 3 , die Anhänge A,
B und C sowie die in der Schlußakte enthaltenen Erklä
rungen und Briefwechsel sind Bestandteil des Abkom
mens.

Artikel 60

Das Abkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen.

Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen durch Noti
fizierung an die andere Vertragspartei kündigen. Das
Abkommen tritt sechs Monate nach dem Zeitpunkt der
Notifizierung außer Kraft.

Artikel 61

Dieses Abkommen gilt für die Gebiete, in denen der
Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft angewendet wird, und nach Maßgabe
jenes Vertrages einerseits sowie für das Gebiet der So
zialistischen Föderativen Republik Jugoslawien anderer
seits .

Artikel 62

Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer,
deutscher, englischer, französischer, italienischer, nie
derländischer und serbokroatischer Sprache abgefaßt,
wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Artikel 63

Dieses Abkommen bedarf der Zustimmung durch die
Vertragsparteien gemäß ihren eigenen Verfahren.

Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des zweiten
Monats in Kraft, der auf den Zeitpunkt der Notifizie
rung des Abschlusses der Verfahren nach Absatz 1 folgt .

Artikel 56

( 1 ) Streitfälle, die sich bei der Auslegung dieses Ab
kommens zwischen den Vertragsparteien ergeben,
können dem Kooperationsrat unterbreitet werden.

(2 ) Gelingt es dem Kooperationsrat nicht, den Streitfall
auf seiner nächsten Tagung beizulegen, so kann jede
Partei der anderen Partei die Bestellung eines Schieds
richters mitteilen ; die andere Partei ist verpflichtet,
binnen zwei Monaten einen zweiten Schiedsrichter zu
bestellen . Für die Durchführung dieses Verfahrens gel
ten die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Streit
fall als eine Partei .

Der Kooperationsrat bestellt einen dritten Schieds
richter.

Die Schiedssprüche ergehen mit Stimmenmehrheit.

Jede am Streit beteiligte Partei ist verpflichtet, die zur
Durchführung des Schiedsspruchs erforderlichen Maß
nahmen zü treffen.

Artikel 57

In den unter dieses Abkommen fallenden Bereichen

— darf die Regelung, die Jugoslawien gegenüber der
Gemeinschaft anwendet, nicht zu einer unterschied- ,
liehen Behandlung der Mitgliedstaaten, ihrer Staats
angehörigen oder ihrer Gesellschaften . führen;

— darf die Regelung, die die Gemeinschaft gegenüber
Jugoslawien anwendet, nicht zu einer unterschied
lichen Behandlung jugoslawischer Staatsangehöriger
oder Arbeitskollektive führen.
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Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale .

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter
dieses Abkommen gesetzt.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
accordo .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze
Overeenkomst hebben gesteld.

U potvrdu cega dole potpisani, propisno ovlašćeni u tu svrhu, potpisalu su ovaj Sporazum.

Udfærdiget i Beograd, den anden april nitten hundrede og firs .

Geschehen zu Belgrad am zweiten April neunzehnhundertachtzig.

Done at Belgrade on the second day of April in the year one thousand nine hundred and
eighty.

Fait à Belgrade, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt.

Fatto a Belgrado, addì due aprile millenovecentottanta.

Gedaan te Belgrado, de tweede april negentienhonderd tachtig.

Sacinjeno u Beogradu, drugoga aprila hiljadu devet stotina osamdesete godine.
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Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Pour le président de la République française

For the President of Ireland

Per il presidente della Repubblica italiana
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Pour Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

For Rådet for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Za Predsednika Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije
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ANHANG A

betreffend die Waren nach Artikel 15

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

05.03 Roßhaar und Roßhaarabfälle, auch" auf Unterlagen aus anderen Stoffen :
B. andere

ex 05.09 Elfenbein, Schildpatt, Hörner, Geweihe, Hufe, Klauen, Krallen und Schnäbel , roh
oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten , einschließlich Abfälle und Mehl ;
Fischbein, roh oder einfach bearbeitet, aber nicht zugeschnitten, einschließlich
Bartenfransen und Abfälle :

— Elfenbein, Schildpatt, Klauen von Schildkröten

05.13 Meerschwämme

13.02 Stocklack, Körnerlack, Schellack und dergleichen, auch gebleicht ; natürliche Gum
men, Gummiharze, Harze und Balsame:

ex B. andere :

— Stocklack, Körnerlack, Schellack und dergleichen, gebleicht '

13.03 Pflanzensäfte und -auszüge ; Pektinstoffe, Pektinate und Pektate ; Agar-Agar und
andere Schleime und Verdickungsstoffe aus pflanzlichen Stoffen :

A. Pflanzensäfte und -auszüge:
VI . von Hopfen

ex B. Pektinstoffe, Pektinate und Pektate :
— Pektinstoffe und Pektinate

C. Agar-Agar und andere Schleime und Verdickungsstoffe aus pflanzlichen
Stoffen

14.01 Pflanzliche Stoffe der hauptsächlich zur Korb- oder Flechtwarenherstellung verwen
deten Art (Getreidestroh, gereinigt, gebleicht oder gefärbt, Korbweiden, Schilf,
Bambus, Stuhlrohr, Binsen, Raffiabast, Lindenbast und dergleichen):

A. Korbweiden :

II . andere

B. Getreidestroh, gereinigt, gebleicht oder gefärbt
ex C. andere:

— Bambus, Schilf und dergleichen, Stuhlrohr, Binsen und dergleichen, aus
< genommen roh oder nur gespalten

i

ex 14.02 Pflanzliche Stoffe der hauptsächlich zu Polsterzwecken verwendeten Art (Kapok,
Pflanzenhaar, Seegras und dergleichen), auch auf Unterlagen aus anderen Stoffen :
— auf Unterlagen

andere :

— Pflanzenhaar

— Kapok:
— ausgenommen roh
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarife

Warenbezeichnung

ex 14.05 Waren pflanzlichen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen :

— ausgenommen pflanzliche Rohstoffe zum Färben oder Gerben, Kerne, Schalen,
Nüsse und harte Samen der zum Schnitzen verwendeten Art (Steinnüsse, Dugal
monnüsse und dergleichen):-
— auf Unterlagen

15.05 Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschließlich Lanolin

15.08 Tierische und pflanzliche öle, gekocht, oxidiert, dehydratisiert, geschwefelt, geblasen,
durch Hitze im Vakuum oder in inertem Gas polymerisiert oder anders modifiziert

15.11 Glycerin, einschließlich Glycerinwasser und -unterlaugen

15.15 Walrat, roh, gepreßt oder raffiniert, auch gefärbt ; Bienenwachs und anderes Insek
tenwachs, auch gefärbt

15.16 Pflanzenwachs, auch gefärbt:
B. anderes

17:02 Andere Zucker, fest ; Zuckersirupe, ohne Zusatz von Aroma- oder Farbstoffen ; In
vertzuckercreme, auch mit natürlichem Honig vermischt ; Zucker und Melassen,
karamelisiert : -

A. Laktose und Laktosesirup :
I. mit einem Reinheitsgrad von 99 Gewichtshunderrteilen oder mehr, bezogen
auf den Trockenstoff

B. Glukose und Glukosesirup :
1 . mit eiuem Reinheitsgrad von 99 Gewichtshundertteilen oder mehr, bezogen
auf den Trockenstoff

18.03 Kakaomasse, auch entfettet

18.04 Kakaobutter, einschließlich Kakaofett

18.05 Kakaopulver, nicht gezuckert

19.02 Malzextrakt; Zubereitungen zur Ernährung von Kindern oder zum Diät- oder Kü
chengebrauch, auf der Grundlage von Mehl, Grieß, Stärke oder Malzextrakt, auch
mit einem Gehalt an Kakao von weniger als 50 Gewichtshundertteilen

19.03 Teigwaren

19.04 Sago (Tapiokasago, Sago aus Sagomark, Kartoffelsago und anderer)

19.07 Brot, Schiffszwieback und andere gewöhnliche Backwaren, ohne Zusatz von Zucker,
Honig, Eiern, Fett, Käse oder Früchten ; Hostien, Oblatenkapseln für Arzneiwaren,
Siegeloblaten und dergleichen

19.08 Feine Backwaren, auch mit beliebigem Gehalt an Kakao ,

21.02 Auszüge oder Essenzen aus Kaffee, Tee oder Mate und Zubereitungen auf der Grund
lage solcher Auszüge oder Essenzen; geröstete Zichorienwurzeln und andere geröstete
Kaffeemittel sowie Auszüge hieraus

21.03 Senfmehl und Senf (einschließlich zubereitetes Senfmehl)
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

21.04 Gewürzsoßen ; zusammengesetzte Würzmittel :

B. Gewürzsoßen auf der Grundlage von Tomatenmark
C. andere

21.05 Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brühen ; Suppen und Brühen ; zu
sammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen

21.06 Hefen, lebend oder nicht lebend ; zubereitete künstliche Backtriebmittel :

B. Hefen, nicht lebend :

I. in Form von Tabletten, Würfeln oder ähnlichen Aufmachungen,* oder in
unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder
weniger

11 . andere

C. zubereitete künstliche Backmittel

21.07 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen :

F. Zuckersirupe, aromatisiert oder gefärbt
G. andere :

I. kein Milchfett enthaltend oder mit einem Gehalt an Milchfett von weniger als
1,5 Gewichtshundertteilen :
a ) keine Saccharose enthaltend oder mit einem Gehalt an Saccharose (ein

schließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von weniger als 5
Gewichtshundertteilen :
ex 1 . keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an Stärke von

weniger als 5 Gewichtshundertteilen :
— ausgenommen Eiweißhydrolysate, Hefeautolysate und Pal

menherzen

22.02 Limonaden (einschließlich der aus Mineralwasser hergestellten) und andere nichtal
koholische Getränke, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte der Tarifnummer
20.07

22.03 Bier

22.06 Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder anderen
Stoffen aromatisiert

22.08 Äthylalkohol und Sprit mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergällt ;
Äthylalkohol und Sprit mit beliebigem Alkoholgehalt, vergällt

22.09 Sprit mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol , unvergällt ; Branntwein,
Likör und andere alkoholische Getränke; zusammengesetzte alkoholische Zuberei
tungen zum Herstellen von Getränken (*)

22.10 Speiseessig

24.02 Tabak, verarbeitet ; Tabakauszüge und Tabaksoßen

(') Wortlaut aufgrund des Briefwechsels auf Seite 108 dieses Amtsblatts .
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarife

Warenbezeichnung

29.04 Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate :

C. mehrwertige Alkohole :
II. D-Mannit (Mannit)

III. D-Sorbit (Sorbit) (*)

35.01 Kasein, Kaseinate und andere Kaseinderivate; Kaseinleime:

A. Kasein

C. andere

35.02 Albumine, Albuminate und andere Albuminderivate :

A. Albumine:

II . andere :

a ) Eieralbumin und Milchalbumin

35.05 • Dextrine und Dextrinleime-, lösliche oder geröstete Stärke; Klebstoffe aus Stärke

38.12 Zubereitete Zurichtemittel , zubereitete Appreturen, wie sie in der Textilindustrie,
Papierindustrie, Lederindustrie oder ähnlichen Industrien gebraucht werden :

A. Zubereitete Zurichtemittel und zubereitete Appreturen :
I. auf der Grundlage von Stärke

38.19 Chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder verwandter
Industrien (einschließlich Mischungen von Naturprodukten), anderweit weder ge

- nanni noch inbegriffen ; Rückstände der chemischen Industrie oder verwandter Indu-"
Strien, anderweit weder genannt noch inbegriffen :

T. D-Sorbit, ausgenommen solcher der Tarifstelle 29.04 C III
\

(*) Wortlaut aufgrund des Briefwechsels auf Seite 111 dieses Amtsblatts .
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ANHANG B

betreffend die Zollregelung und die Modalitäten, die für bestimmte Waren aus der Verarbeitung der in
Artikel 19 genannten landwirtschaftlichen Erzeugnisse gelten

. Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
Anwendbarer
Zollsatz

15.10 Technische Fettsäuren ; saure öle aus der Raffination ; technische
Fettalkohole :

A. Stearinsäure 2 %

B. Ölsäure 5 %

C. technische Fettalkohole 6 %

17.04 Zuckerwaren ohne Kakaogehalt :

A. Süßholz-Auszug mit einem Gehalt an Saccharose von mehr als
10 Gewichtshundertteilen, ohne Zusatz anderer Stoffe 9 %

B. Kaugummi mit einem Gehalt an, Saccharose (einschließlich
Invertzucker als Saccharose berechnet) bT höchstens

23 %

C. sogenannte „weiße Schokolade" bT höchstens
27 % + ZZu

D. andere bT höchstens
27 % + ZZu

18.06 Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen:

A. Kakaopulver, nur durch Zusatz von Saccharose gezuckert bT

B. Speiseeis bT höchstens
27 % + ZZu

C. Schokolade und Schokoladewaren, auch gefüllt ; kakaohaltige
Zuckerwaren sowie entsprechende kakaohaltige Zubereitun
gen auf der Grundlage von Zuckeraustauschstoffen bT höchstens

27 % + ZZu

D. andere :

I. kein Milchfett enthaltend oder mit einem Gehalt an Milch
fett von weniger als 1,5 Gewichtshundertteilen :
a) in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht

des Inhalts von 500 g oder weniger bT höchstens
27 % + ZZu

b) andere:
— in unmittelbaren Umschließungen mit einem Ge

wicht des Inhalts von mehr als 500 g, jedoch nicht
mehr als 1 kg bT

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem Ge
wicht des Inhalts von mehr als 1 kg 6 % + bT

II . mit einem Gehalt an Milchfett:

a ) von 1,5 bis 6,5 Gewichtshundertteilen :
1 . in unmittelbaren Umschließungen mit einem Ge
wicht des Inhalts von 500 g oder weniger bT höchstens

27 % 4- ZZu
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
Anwendbarer
Zollsatz

18.06 D. II. a ) 2 . andere:
(Fortsetzung) — in unmittelbaren Umschließungen mit einem

Gewicht des Inhalts von mehr als 500 g, jedoch
nicht mehr als 1 kg ' bT

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem
Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg 6 % + bT

b) von mehr als 6,5 jedoch weniger als 26 Gewichtshun
dertteilen : I
1. in unmittelbaren Umschließungen mit einem Ge
wicht des Inhalts von 500 g oder weniger bT

2 . andere: l
— in unmittelbaren Umschließungen mit einem

Gewicht des Inhalts von mehr als 500 g, jedoch
nicht mehr als 1 kg bT

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem
Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg 6 % + bT

c) von 26 Gewichtshundertteilen oder mehr : l
1. in unmittelbaren Umschließungen mit einem Ge
wicht des Inhalts von 500 g oder weniger bT

2 . andere: l
— in unmittelbaren Umschließungen mit einem

Gewicht des Inhalts von mehr als 500 g, jedoch
nicht mehr als 1 kg bT

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem
Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg 6 % + bT

19.05 Lebensmittel , durch Aufblähen oder Rösten von Getreide herge
stellt (Puffreis, Corn Flakes und dergleichen) bT

21.06 Hefen, lebend oder nicht lebend, zubereitete künstliche Backtrieb
mittel :

A. Hefen, lebend :

I. ausgewählte Mutterhefen (Hefekulturen) 8 %

\ II. Backhefen bT

III . andere 10%

21.07 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbe
griffen :

A. Getreide in Körnern oder Kolben, vorgekocht oder anders
zubereitet bT

B. Teigwaren, nicht gefüllt, gekocht ; Teigwaren, gefüllt bT

C. Speiseeis bT

D. zubereitetes Joghurt ; zubereitetes Milchpulver zur Ernährung
von Kindern oder zum Diät- oder Küchengebrauch bT

E. „Käsefondue" genannte Zubereitungen bT höchstens
25 ERE für
100 kg

Eigengewicht
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
Anwendbarer
Zollsatz

21.07
(Fortsetzung)

G. andere :

I. kein Milchfett enthaltend oder mit einem Gehalt an Milch
fett von weniger als 1,5 Gewichtshundertteilen :
a) keine Saccharose enthaltend oder mit einem Gehalt an

Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose
berechnet) von weniger als 5 Gewichtshundertteilen :
ex. 1 . keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt

an Stärke von weniger als 5 Gewichtshundert
teilen :

— Eiweißhydrolysate, Hefeautolysate
— Palmenherzen

2 . mit einem Gehalt an Stärke :

aa) von 5 oder mehr, jedoch weniger als
32 Gewichtshundextteilen

bb) von 32 oder mehr, jedoch weniger als 45
Gewichtshundcrtteilen

cc) von 45 Gewichtshundertteilen oder mehr
b) mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert
zucker als Saccharose berechnet) von 5 oder mehr,
jedoch weniger als 15 Gewichtshundertteilen

c) mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert
zucker als Saccharose berechnet) von 15 oder mehr,
jedoch weniger als 30 Gewichtshundertteilen

d) mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert
zucker als Saccharose berechnet) von 30 oder mehr,
jedoch weniger als 50 Gewichtshundertteilen

, e) mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert
zucker als Saccharose berechnet) von 50 oder mehr,
jedoch weniger als 85 Gewichtshundertteilen

f) mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert
zucker als Saccharose berechnet) von 85 Gewichtshun
dertteilen oder mehr

II. mit einem Gehalt an Milchfett von 1,5 oder mehr, jedoch
weniger als 6 Gewichtshundertteilen

III . mit einem Gehalt an Milchfett von 6 oder mehr, jedoch
weniger als 12 Gewichtshundertteilen

IV. mit einem Gehalt an Milchfett von 12 oder mehr, jedoch
weniger als 18 Gewichtshundertteilen

V. mit einem Gehalt an Milchfett von 18 oder mehr, jedoch
weniger als 26 Gewichtshundertteilen

VI . mit einem Gehalt an Milchfett von 26 oder mehr, jedoch
weniger als 45 Gewichtshundertteilen :
a ) keine Saccharose enthaltend oder mit einem Gehalt an

Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose
berechnet) von weniger als 5 Gewichtshundertteilen :
1 . keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an
Stärke von weniger als 5 Gewichtshundertteilen :
— in unmittelbaren Umschließungen mit einem

Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger
— andere

2 . andere :

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem
Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger

— andere

6 %

9 %

bT

bT

bT

bT

bT

bT

bT

bT

bT

bT

bT

bT

bT

6 % + bT

bT

6 % + bT
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Anwendbarer
Zollsatz

21.07

(Fortsetzung)
G. VI. b ) mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert

zucker als Saccharose berechnet) von 5 oder mehr,
jedoch weniger als 25 Gewichtshundertteilen :
1 . keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an
Stärke von weniger als 5 Gewichtshundertteilen :
— in unmittelbaren Umschließungen mit einem

Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger
— andere

2 . andere:

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem
Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger

— andere

c) mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert
zucker als Saccharose berechnet) von 25 Gewichtshun
dertteilen oder mehr:

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem Ge
wicht des Inhalts von 1 kg oder weniger

— andere

bT

6 % + bT

bT

6 % + bT

bT

6 % + bT

VII . mit einem Gehalt an Milchfett von 45 oder mehr, jedoch
weniger als 65 Gewichtshundertteilen :
a ) keine Saccharose enthaltend oder mit einem Gehalt an
Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose
berechnet) von weniger als 5 Gewichtshundertteilen :
1 . keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an
Stärke von weniger als 5 Gewichtshundertteilen :
— in unmittelbaren Umschließungen mit einem

Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger
— andere

2 . andere:

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem
Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger

— andere
b) mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invert
zucker als Saccharose berechnet) von 5 Gewichtshun
dertteilen oder mehr:
1 . keine Stärke enthaltend oder mit einem Gehalt an
Stärke von weniger als 5 Gewichtshundertteilen :
— in unmittelbaren Umschließungen mit einem

Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger
:— andere

2 . andere :

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem
Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger

— andere

bT

6 % + bT

bT

6 % -1- bT

bT

6 % -1- bT

bT

6 % -1- bT

VIII . mit einem Gehalt an Milchfett von 65 oder mehr, jedoch
weniger als 85 Gewichtshundertteilen :
a ) keine Saccharose enthaltend oder mit einem Gehalt an

Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose
berechnet) von weniger als 5 Gewichtshundertteilen:
— in unmittelbaren Umschließungen mit einem Ge

wicht des Inhalts von 1 kg öder weniger
— andere

bT

6 % + bT
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnu ng
Anwendbarer
Zollsatz

21.07
(Fortsetzung)

G. VIII . b ) andere:
— in unmittelbaren Umschließungen mit einem Ge

wicht des Inhalts von 1 kg oder weniger
— andere

bT
6 % + bT

IX . mit einem Gehalt an Milchfett von 85 Gewichtshunderttei
len oder mehr:

— in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht
des Inhalts von 1 kg oder weniger

— andere
bT

6 % + bT
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ANHANG C

betreffend die Waren nach Artikel 24

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung

01.02 Rinder (einschließlich Büffel ), lebend :

A. Hausrinder:

II . andere:

a ) Tiere, die noch keine zweiten Zähne haben und von denen die männlichen
Tiere ein Gewicht von mindestens 350 kg und höchstens 450 kg und die
weiblichen Tiere ein Gewicht von mindestens 320 kg und höchstens
420 kg haben (a)

02.01 Fleisch und genießbarer Schlachtabfall von den in den Tarifnrn. 01.01 bis 01.04
genannten Tieren, frisch , gekühlt oder gefroren :
A. Fleisch :

II . von Rindern :

a) frisch oder gekühlt:
1 . ganze Tierkörper, halbe Tierkörper und „quartiere compenses":
aa) ganze Tierkörper mit einem Gewicht von mindestens 180 kg und

höchstens 270 kg sowie halbe Tierkörper und „quartiere com
penses" mit einem Gewicht von mindestens 90 kg und höchstens
135 kg, deren Fleisch hellrosa und deren Fett sehr fein struktu
riert und weiß bis hellgelb ist und deren Knorpel ( insbesondere
der Beckensymphyse und der Dornfortsätze der Wirbelsäule)
leicht verknöchert sind (a)

2 . Vorderviertel , zusammen oder getrennt:
aa) Vorderviertel , getrennt, mit einem Gewicht von mindestens

45 kg und höchstens 68 kg, deren Fleisch hellrosa und deren Fett
sehr fein strukturiert und weiß bis hellgelb ist und deren Knorpel
( insbesondere der Dornfortsätze der Wirbelsäule) leicht verknö
chert sind (a)

3 . Hinterviertel , zusammen oder getrennt:
aa) Hinterviertel , getrennt, mit einem Gewicht von mindestens 45 kg

und höchstens 68 kg — beim sogenannten „Pistola"-Schnitt mit
einem Gewicht von mindestens 38 kg und höchstens 61 kg —,
deren Fleisch hellrosa und deren Fett sehr fein strukturiert und
weiß bis hellgelb ist und deren Knorpel ( insbesondere der Dorn
fortsätze der Wirbelsäule) leicht verknöchert sind (a)

(a ) Die Zulassung zu diesem Absatz unterliegt den von den zuständigen Behörden festzusetzenden
Voraussetzungen.


